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bmaw.gv.at 

Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher 

Bundesminister 

Stubenring 1, 1010 Wien 
Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Mag. Wolfgang Sobotka 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2024-0.533.540 Ihr Zeichen: BKA - PDion (PDion)19340/J-NR/2024 

Wien, am 17. September 2024 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Julia Elisabeth Herr und weitere haben am 17.07.2024 

unter der Nr. 19340/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Be-

setzung von Leitungsfunktionen gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 6 

• Welche Leitungsfunktionen wurden seit dem 1.1.2024 in der Zentralstelle Ihres Mi-

nisteriums mit welcher Wirksamkeit besetzt? 

• Was war der Grund für das Erfordernis einer Neubesetzung (Ruhestand, Verset-

zung, Vertragsende, udgl.)? 

• Wie lange war die jeweilige Leitungsfunktion zum Zeitpunkt der Besetzung bereits 

vakant? 

• Wann erfolgte die Ausschreibung für die Neubesetzung jeweils?  

• Wie viele der schlussendlich ausgewählten Bewerber:innen leiteten die jeweilige 

Organisationseinheit zuvor bereits interimistisch und aus welchem Grund (Betrau-

ung mit der interimistischen Leitung, bereits vorhandene Stellvertretungsfunktion, 

udgl.)?  
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• Welche der neuen Leitungspersonen waren in dieser Gesetzgebungsperiode auch 

im Kabinett eines Mitglieds der Bundesregierung oder im Büro eines Staatssekre-

tärs bzw. einer Staatssekretärin beschäftigt? 

Mit Wirksamkeit vom 1. Februar 2024 wurde die aufgrund einer Ruhestandsversetzung 

vakante Leitung einer Abteilung nachbesetzt. Diese Funktion gelangte am 23. Mai 2023 

zur Ausschreibung. Das Personalauswahlverfahren war mit 12. Dezember 2023 abge-

schlossen.  

Mit Wirksamkeit vom 1. März 2024 wurde die aufgrund einer Ruhestandsversetzung va-

kante Leitung einer Sektion nachbesetzt. Diese Funktion gelangte am 13. Oktober 2023 

zur Ausschreibung. Das Personalauswahlverfahren war mit 15. Dezember 2023 abge-

schlossen.  

Mit Wirksamkeit vom 1. April 2024 wurde die aufgrund einer Ruhestandsversetzung va-

kante Leitung einer Gruppe nachbesetzt. Diese Funktion gelangte am 13. November 2023 

zur Ausschreibung. Das Personalauswahlverfahren war mit 17. Februar 2024 abgeschlos-

sen. 

Mit Wirksamkeit vom 1. Juni 2024 wurde die aufgrund eines Austritts vakante Leitung ei-

ner Abteilung nachbesetzt. Diese Funktion gelangte am 11. Dezember 2023 zur Ausschrei-

bung. Das Personalauswahlverfahren war mit 6. März 2024 abgeschlossen. 

Mit Wirksamkeit vom 15. Juli 2024 wurde die aufgrund einer Ruhestandsversetzung va-

kante Leitung einer Abteilung nachbesetzt. Diese Funktion gelangte am 4. März 2024 zur 

Ausschreibung. Das Personalauswahlverfahren war mit 24. Juni 2024 abgeschlossen. Der 

Leiter dieser Abteilung war und ist im Kabinett tätig.  

Das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft ist bestrebt, Vakanzen im Zuge von 

Neubesetzungen so kurz wie möglich zu halten und orientiert sich dabei an den im Aus-

schreibungsgesetz vorgesehenen Fristen.  

Zur Frage 7 

• Welche Leitungsfunktionen sind derzeit zwar ausgeschrieben, aber unbesetzt und 

wie ist der Stand des jeweiligen Besetzungsverfahrens?  

Zum Stichtag des Einlangens der Anfrage waren die Auswahlverfahren zu zwei auf Grund 

von Ruhestandsversetzungen vakanten Abteilungsleitungen noch nicht beendet.  
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Zur Frage 8 

• Welche Leitungsfunktionen in der Zentralstelle Ihres Ministeriums werden zwischen 

9. Juli 2024 und 1. Februar 2025 vakant? 

Für den genannten Zeitraum sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren Vakanzen 

von Leitungsfunktionen absehbar. 

Zu den Fragen 9 bis 12 

• Für welche Organisationseinheiten wurden seit 1.1.2024 Personen neu mit der inte-

rimistischen Leitung betraut? 

• Was war der Grund für das Erfordernis einer interimistischen Leitung (Versetzung, 

Tod, Suspendierung, udgl.)? 

• Wie lange war die jeweilige - nunmehr interimistische - Leitungsfunktion zum Zeit-

punkt der interimistischen Betrauung bereits vakant? 

• Welche der neuen, interimistischen Leitungspersonen waren in dieser Gesetzge-

bungsperiode auch im Kabinett eines Mitglieds der Bundesregierung oder im Büro 

eines Staatssekretärs bzw. einer Staatssekretärin beschäftigt? 

Ein stellvertretender Leiter einer Abteilung wurde mit deren geschäftsführender Leitung 

betraut, da der bisherige interimistische Leiter in den Ruhestand übergetreten ist. Diese 

interimistische Betrauung erfolgt aufgrund der Dienstfreistellung des Abteilungsleiters 

gemäß § 78c Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, welche einer Ausschreibung und dauer-

haften Besetzung entgegensteht. 

Zur Frage 13 

• Gegen welche Besetzungen wurden Beschwerden bei einer Gleichbehandlungs-

kommission oder bei einem Gericht eingebracht, aus welchem behaupteten Grund 

und in welchem Stadium befindet sich das jeweilige Verfahren aktuell? 

Gegen eine der oben angeführten Besetzungen wurde Beschwerde bei der Bundes-

Gleichbehandlungskommission eingebracht. 

Zu den Fragen 14 bis 19 

• Welche Leitungsfunktionen wurden seit dem 1.1.2024 in nachgeordneten Dienst-

stellen Ihres Ministeriums besetzt? 

• Was war der Grund für das Erfordernis einer Neubesetzung (Ruhestand, Verset-

zung, Vertragsende, udgl.)? 
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• Wie lange war die jeweilige Leitungsfunktion zum Zeitpunkt der Besetzung bereits 

vakant?  

• Wann erfolgte die Ausschreibung für die Neubesetzung jeweils? 

• Wie viele der schlussendlich ausgewählten Bewerber:innen leiteten die jeweilige 

Organisationseinheit zuvor bereits interimistisch und aus welchem Grund (Betrau-

ung mit der interimistischen Leitung, bereits vorhandene Stellvertretungsfunktion, 

udgl.)? 

• Welche der neuen Leitungspersonen waren in dieser Gesetzgebungsperiode auch 

im Kabinett eines Mitglieds der Bundesregierung oder im Büro eines Staatssekre-

tärs bzw. einer Staatssekretärin beschäftigt? 

Im Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) wurden eine aufgrund einer Ruhe-

standsversetzung vakante Leitung einer Gruppe, eine auf Grund einer Ruhestandsverset-

zung vakante Leitung einer Abteilung und die Leitung einer auf Grund einer durch eine 

Änderung der Geschäftseinteilung neu geschaffenen Abteilung neu besetzt. Weiters wur-

den die in zwei Fällen auf Grund von Ruhestandsversetzungen und in zwei Fällen auf 

Grund von Austritten vakanten Leitungen von drei Vermessungsämtern und einem Eich-

amt neu besetzt. Eine/r der ausgewählten Bewerber/innen hatte die entsprechende Or-

ganisationseinheit zuvor bereits interimistisch geleitet.   

In der Burghauptmannschaft Österreich wurden zwei aufgrund von Ruhestandsversetzun-

gen vakante Abteilungsleitungen neu besetzt. Keine/r der ausgewählten Bewerber/innen 

hatte die entsprechende Organisationseinheit zuvor bereits interimistisch geleitet. 

In der Arbeitsinspektion wurde die Leitung eines Arbeitsinspektorats aufgrund einer Ruhe-

standsversetzung neu besetzt. Der/die ausgewählte Bewerber/in hatte die Organisations-

einheit zuvor nicht interimistisch geleitet. 

Die nachgeordneten Dienststellen waren bestrebt, Vakanzen im Zuge von Neubesetzun-

gen so kurz wie möglich zu halten und so weit als möglich nahtlose Übergänge bei der 

Ausübung von Leitungsfunktionen zu ermöglichen. 

Keine/r der in den nachgeordneten Dienststellen ausgewählten Bewerber/innen war in 

der laufenden Gesetzgebungsperiode auch im Kabinett oder Staatssekretariat tätig. 

Zur Frage 20 

• Welche Leitungsfunktionen sind derzeit zwar ausgeschrieben, aber unbesetzt und 

wie ist der Stand des jeweiligen Besetzungsverfahrens? 

4 von 6 18701/AB XXVII. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at



 

 

2024-0.533.540 5 von 6 

Im BEV war zum Stichtag des Einlangens der Anfrage die Leitungsfunktion eines Vermes-

sungsamtes intern ausgeschrieben. 

Zur Frage 21 

• Welche Leitungsfunktionen in nachgeordneten Dienststellen Ihres Ministeriums 

werden zwischen 9. Juli 2024 und 1. Februar 2025 vakant? 

Im BEV wird die Leitung eines Vermessungsamtes auf Grund eines Ruhestandes vakant. In 

der Arbeitsinspektion werden zwei Amtsleitungen aufgrund von Ruheständen vakant. 

Zur Frage 22 

• Gegen welche Besetzungen wurden Beschwerden bei einer Gleichbehandlungs-

kommission oder bei einem Gericht eingebracht, aus welchem behaupteten Grund 

und in welchem Stadium befindet sich das jeweilige Verfahren aktuell? 

Gegen keine der oben angeführten Besetzungen wurde Beschwerde bei einer Gleichhand-

lungskommission oder einem Gericht eingebracht. 

Zu den Fragen 23 bis 27 

• Bei welchen ausgegliederten Einheiten, bei denen Ihnen die Wahrnehmung der Ei-

gentümerrechte obliegt, wurden Leitungsfunktionen (Geschäftsführung, Vorstand, 

Aufsichtsrat) seit dem 1.1.2024 neu besetzt? Um welche Funktionen bei welchen 

ausgegliederten Einheiten handelt es sich dabei jeweils? 

• Was war der Grund für das Erfordernis einer Neubesetzung (Ruhestand, Verset-

zung, Vertragsende, udgl.)? 

• Wie lange war die jeweilige Leitungsfunktion zum Zeitpunkt der Besetzung bereits 

vakant?  

• Wann erfolgte die Ausschreibung für die Neubesetzung jeweils? 

• Welche der neuen Leitungspersonen waren in dieser Gesetzgebungsperiode auch 

im Kabinett eines Mitglieds der Bundesregierung oder im Büro eines Staatssekre-

tärs bzw. einer Staatssekretärin beschäftigt?  

Im Arbeitsmarktservice (AMS) sind im anfragegegenständlichen Zeitraum Nachbesetzun-

gen der Funktionen von zwei Vorstandsmitgliedern und neun Landesgeschäftsführungen 

erfolgt. Die Bestellungen waren auf Grund der in §§ 8 Abs. 5 und 15 Abs. 3 Arbeits-

marktservicegesetz geregelten Funktionsperioden erforderlich; es gab keine Vakanzen.  
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In der Austrian Business Agency (ABA) wurde im anfragegegenständlichen Zeitraum die 

durch Ablauf der Funktionsperiode notwendige Neubesetzung des Aufsichtsrates durch 

die Generalversammlung vorgenommen. Bei der Auswahl dieser Personen wurden die 

Empfehlungen des Rechnungshofes im Rahmen der Gebarungsprüfung der ABA aus dem 

Februar 2024 berücksichtigt; die Vorgaben des internen Leitfadens des BMAW für Beteili-

gungsmanagement wurden befolgt und entsprechend dokumentiert. 

Keine/r der in den genannten Organisationen und Unternehmen ausgewählten Bewer-

ber/innen war in der laufenden Gesetzgebungsperiode auch im Kabinett oder Staatssekre-

tariat tätig. 

Zur Frage 28 

• Welche Leitungsfunktionen in solchen ausgegliederten Einheiten werden zwischen 

9. Juli 2024 und 1. Februar 2025 vakant? 

Auf Grund des mit 31. Dezember 2024 ablaufenden Vertrags der derzeitigen Geschäfts-

führung wurde die Geschäftsführungsfunktion der Schönbrunner Tiergarten-Gesellschaft 

m.b.H. am 13. April 2024 gemäß Stellenbesetzungsgesetz ausgeschrieben.  

Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher 

Elektronisch gefertigt 
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